
Angst vor Krieg?
Reiserücktrittversicherung hilft oft nicht
Reiserücktrittsversicherungen
zahlen „normalerweise“ nicht
bei Reiseabbruch oder Reise-
rücktritt wegenKriegshandlun-
gen oder der Sorge davor. Da-
rauf weist der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) hin. Der Rat-
schlag: Schauen Sie vor jeder
Reise in Ihre Versicherungsab-
deckung.
„Vor einer Reise sollte klar

sein, wann die Reiseversiche-
rung leistet - etwa bei unerwar-
teter schwerer Erkrankung,
einemUnfall oder anderen per-
sönlichen Notfällen“, sagt
GDV-Hauptgeschäftsführer
Jörg Asmussen laut einer Mit-
teilung. „Nicht versichert ist
dagegen einRücktritt alleinwe-
gen einer sich verschlechtern-
den Sicherheitslage am Reise-
ziel.“

Pauschalreisende
im Vorteil
Das muss aber nicht heißen,
dass man im Zweifel nicht auf
anderen Wegen kostenfrei die
Reise absagenkann.Geradewer
eine Pauschalreise über einen
Veranstalter bucht, hat hier ge-
wisse Rechte. Dann gilt grund-
sätzlich:
● Pauschalreisende können
eineReise inderRegel kosten-
frei stornieren, wenn auf dem
Weg zum Urlaubsort, am
Urlaubsort selbst oder in der
Region unvermeidbare und
außergewöhnliche Umstände
auftreten, die den urlaubsmä-
ßigen Aufenthalt unmöglich
machen, erklärt Reiserechtler
Paul Degott.

● Eine Reisewarnung des Aus-
wärtigen Amtes, so wie aktu-
ell für viele Staaten im Nahen
Osten, ist ein gutes Indiz da-
für, dieVoraussetzungen kön-
nen aber auch ohne eine sol-
che Warnung vorliegen.

● Erste Anlaufstelle für Pau-
schalreisende sollte das Reise-
büro oder der Reiseveranstal-
ter sein.
Steht die Reise erst in einigen

Wochen an, etwa in den Oster-
ferien, ist es ratsam, die Situa-
tion zunächst noch zu beobach-
ten und in jedem Fall nicht auf
eigene Faust vorschnell zu stor-
nieren. Denn würde sich die Si-
tuation bis dahin so verändern,
dass Reisen in die Region wie-
der sicher möglich wären, blie-
be man womöglich auf Stornie-
rungskosten sitzen.
Wer Flug undHotel individu-

ell und nicht als Reisepaket bei
einemVeranstalter gebucht hat,
hat diese Möglichkeit zur kos-
tenfreien Stornierung bei
außergewöhnlichen Umstän-
den nicht. Dann zählen jeweils
die Geschäftsbedingungen der
Vertragspartner.

Reiserücktritt und
Reiseabbruch: Was ist da
abgedeckt
Eine Rücktrittsversicherung
zahlt laut GDV indes bei klar
definierten persönlichen Grün-
den. Deswegen ist der Blick in
dieAbdeckung sowichtig, denn

die Policen können sich unter-
scheiden.TypischeGründe sind
etwa:
● Eine unerwartete schwere Er-
krankung vor Reisebeginn

● Schwangerschaft oder
Schwangerschaftskomplika-
tionen

● Mitreisende Kinder erkran-
ken oder entwickeln eine
Impfunverträglichkeit

● Ein Todesfall in der Familie
● Manche Policen decken auch
Arbeitsplatzverlust oder
-wechsel ab
Eine Reiseabbruchversiche-

rung greift dann,wennmanwe-

gen unvorhergesehenen Ereig-
nissen den Urlaub abbrechen
und die Heimreise antreten
muss.Gründe sind lautGDVet-
wa:
● Tod eines Reisenden
● Schwere Unfallverletzungen
● unerwartete schwere Erkran-
kung

● Beschädigung des Hauses
oderderWohnung inderHei-
mat durch Brand, Explosion
oder Elementarereignisse wie
Sturm oder Hochwasser
Oft gibt es beide Policen als

Kombitarif in einem Vertrag.
(dpa)

Keine Leistung bei Kriegshandlungen: Reiserücktrittsversicherungen zahlen in der Regel nicht bei Abbruch oder Rücktritt aufgrund von
Kriegsgefahr. FOTO: OLE SPATA
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